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86 Kantone Uri, Schwyz.

§ 25. Der Rat zum Verlassen der Anstalt (consilium abeundi)
wird auf Bericht und Antrag des Rektors, der seinerseits das
Gutachten der Klassenkonferenz einzuholen hat, vom Erziehungsrate

erteilt; ebenso wird die Wegweisung (relegatio) von diesem
beschlossen.

Die Wegweisung eines Schülers hat zu erfolgen:
a) wenn sich die wiederholt und in gesteigertem Maße

angewandten Besserungsmittel als unwirksam erwiesen haben;
b) wenn der Schüler einen länger beobachteten schädlichen

Einfluß auf die Mitschüler ausübt und Warnungen und
Strafen nichts fruchten;

c) wenn sich der Schüler eines schweren Vergehens,
insbesondere gegen die Schuldisziplin oder gegen die Sittlichkeit

schuldig macht.
Den Eltern oder Vormündern ist von der Verhängung dieser

Strafen Kenntnis zu geben.

§ 26. Die Wegweisung von Gästen liegt in der Kompetenz
der Rektoren; im übrigen sind die Gäste in gleicher Weise den
Bestimmungen der Schulordnung unterworfen wie die andern
Schüler.

e. Schlußbestimmung,
§ 27. Jeder neueintretende Schüler erhält ein Exemplar der

Disziplinarverordnung, ein anderes wird seinen Eltern, respektive
seinem Kostgeber zugestellt.

3. Provisorisches Reglement für die Maturitätsprüfungen. (Vom 14.
Oktober 1925.)

IV. Kanton Uri.
Keine schulgesetzlichen Erlasse pro 1925.

V. Kanton Schwyz.
Primär- und Sekundärschule.

Lehrplan für den Handarbeitsunterricht der Mädchen an den Primarund

Sekundärschulen des Kantons Schwyz. (Vom 10. März 1925.)

Der Erziehungsrat des Kantons Schwyz,
in Vollziehung des § 19 der Schulorganisation (Rev. G. S. L

S. 645),

beschließt:


	Kanton Uri

